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Norm

StPO §313

StPO §314

Rechtssatz

Eventualfragen und Zusatzfragen können zwar auch durch verschiedene Verfahrensergebnisse indiziert werden, die in

ihrem Zusammenwirken auf ein Tatgeschehen hinweisen, welches als Gegenstand einer derartigen Fragestellung in

Betracht kommt, doch muss dabei jedes der mehreren Tatsachenvorbringen in seinem inneren Sinnzusammenhang

verstanden werden.

Entscheidungstexte

10 Os 55/86

Entscheidungstext OGH 03.06.1986 10 Os 55/86

13 Os 100/08t

Entscheidungstext OGH 27.08.2008 13 Os 100/08t

Auch; Beisatz: WK-StPO § 313 Rz 14. (T1)
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